
BEKANNTGABEN AUS DER  
SITZUNGSNIEDERSCHRIFT  

über die 

Sitzung des Haupt -  und F inanzausschusses  
 

Sitzungsdatum: Dienstag, 23.06.2020 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende: 20:55 Uhr  

Ort: Seßlach - Rathaussitzungssaal 

 

Tageso rdnung  
 

N i c h t ö f f e n t l i c h e  S i t z u n g  

TOP Gegenstand 

1 Genehmigung des Protokolls der Ausschusssitzung vom 26.05.2020 

2 Vergabe von Aufträgen 

2.1 Beratungs- und Unterstützungsleistung im Rahmen der "Richtlinie zur Förderung des 
Aufbaus von gigabitfähigen Breitbandnetzen im Freistaat Bayern" - BayGibitR 

2.2 Beschaffung Atemschutz für die Feuerwehren Seßlach, Heilgersdorf und Dietersdorf 

5 Antrag der Wege- und Gräbenunterhaltungsgemeinschaft Gleismuthhausen vom 
18.03.2020 auf Zusammenfassung des Zuschusses für Unterhaltungsmaßnahmen an 
Flurbereinigungswegen für die nächsten Jahre 

7 Neustrukturierung Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Seßlach 

9 Sonstiges 

9.1 Verlängerung des Pachtvertrages SV Heilgersdorf - Stadt Seßlach 

 
Erster Bürgermeister Maximilian Neeb eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Haupt- und Finanzausschusses fest. 
 

N i c h t ö f f e n t l i c h e  S i t z u n g  

 

1 Genehmigung des Protokolls der Ausschusssitzung vom 26.05.2020 

Beschluss: 
Gegen das Protokoll der Ausschusssitzung vom 26.05.2020 erhoben sich keine Einwendungen. 
 

angenommen Ja 6  Nein 0  Anwesend 6 

  



2 Vergabe von Aufträgen 

2.1 Beratungs- und Unterstützungsleistung im Rahmen der "Richtlinie zur Förderung des 
Aufbaus von gigabitfähigen Breitbandnetzen im Freistaat Bayern" - BayGibitR 

Die Förderkonditionen zur Bayerischen Gigabitrichtlinie liegen der Verwaltung seit 12.02.2020 vor. 
Die Aufstellung über die Förderkonditionen wird zum Bestandteil des Protokolls erklärt. 
Gemäß Punkt 1.2 dieser Aufstellung bedeutet das für die Stadt Seßlach, dass bei einem weiteren 
Breitbandausbau ein Fördersatz in Höhe von 90 % gelten und gemäß Punkt 2.1.3 jeder förderfähige 
Hausanschluss im Stadtgebiet mit einer Maximalförderung in Höhe von 6.000,00 € bezuschusst 
werden würde. 
Im Gespräch mit dem Ing.-Büro Reuther NetConsulting, das die Stadt Seßlach schon viele Jahre im 
Rahmen des Breitbandausbaus betreut, wurde erörtert, dass es zunächst notwendig ist, eine 
Markterkundung durchzuführen sowie eine technische IST-Erfassung vorzunehmen. 
Das Angebot der Reuther NetConsulting vom 16.06.2020 wird zum Bestandteil des Protokolls 
erklärt. 
 
Beschluss: 
Die Stadt Seßlach beauftragt das Büro Reuther NetConsulting mit den Beratungsleistungen zur 
Gigabitrichtlinie für die Module 1 (Technische IST-Erfassung), 2 (Markterkundung) und 3 (Ergebnis 
Markterkundung) gemäß dem Angebot vom 16.06.2020. 
 

angenommen Ja 6  Nein 0  Anwesend 6 

2.2 Beschaffung Atemschutz für die Feuerwehren Seßlach, Heilgersdorf und Dietersdorf 

Die Atemschutzausstattung der Feuerwehren Seßlach, Dietersdorf und Heilgersdorf muss erneuert 
werden. Die Beschaffung wurde aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 mit jeweils 
19.000,00 €. Zwei Drittel der zu ersetzenden Gerätschaft wurden bereits in den Vorjahren beschafft. 
In diesem Jahr soll der dritte Teil beschafft werden. 
Der Stadtrat hat in der Haushaltsberatung für diese Position 19.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020 
beschlossen. Es wurden drei Angebote bei entsprechenden Fachhändlern eingeholt, die zum 
Bestandteil des Protokolls erklärt werden. Die Angebote wurden durch den 1. Kommandanten der 
FF Seßlach Robert Cervenka geprüft. 
Beschluss: 
Die Stadt Seßlach vergibt den Auftrag zur Beschaffung des Atemschutzes an die Firma NeoVia 
GmbH, Löwenbrucher Ring 36, 14974 Ludwigsfelde gemäß deren Angebot vom 26.05.2020. 
 

angenommen Ja 6  Nein 0  Anwesend 6 

5 Antrag der Wege- und Gräbenunterhaltungsgemeinschaft Gleismuthhausen vom 
18.03.2020 auf Zusammenfassung des Zuschusses für Unterhaltungsmaßnahmen an 
Flurbereinigungswegen für die nächsten Jahre 

Der Antrag der Wege- und Gräbenunterhaltungsgemeinschaft Gleismuthhausen vom 18.03.2020 
wird zum Bestandteil des Protokolls erklärt. 
 
Beschluss: 
Die Stadt Seßlach gewährt der Wege- und Gräbenunterhaltungsgemeinschaft Gleismuthhausen 
gemäß deren Antrag vom 18.03.2020 zu Unterhaltungsmaßnahmen an Flurbereinigungsanlagen 
einen Zuschuss in Höhe von 50 % pro Jahr, maximal 1.375,00 € für das Haushaltsjahr 2020 und die 
Folgejahre (bis zu 4 Jahre = Haushaltsjahr 2024). Der gewährte Zuschuss muss grundsätzlich bis 
spätestens 30.06. des Folgejahres unter Vorlage eines Verwendungsnachweises abgerufen werden. 



Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass sie sich im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit 
bemühen wird, die Mittel so bald wie möglich bereitzustellen, wobei die Angabe eines genauen 
Zeitpunktes derzeit nicht möglich ist. Grundsätzlich werden die Mittel an die Antragssteller in der 
Reihenfolge des Eingangs bei der Stadt ausbezahlt. Überhänge werden im nächsten Jahr zur Zahlung 
angewiesen. Eine neuerliche Antragstellung ist nicht erforderlich. 
 

angenommen Ja 6  Nein 0  Anwesend 6 

7 Neustrukturierung Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Seßlach 

Mit Beschluss aus der Stadtratssitzung vom 05.05. beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, 
Angebote von möglichen neuen Herausgebern des Amts- und Mitteilungsblattes einzuholen. Der 
Bürgermeister kontaktierte mehrere Anbieter, die bereits in anderen Gemeinden für die Erstellung 
und Verteilung des Mitteilungsblattes zuständig sind. Ein Anbieter (LINUS WITTICH Medien KG) hat 
Interesse bekundet. Auf Grund der Anzeige im letzten Mitteilungsblatt haben zwei weitere Firmen 
ihr Interesse bekundet: Nämlich die Druckerei Leutheußer aus Coburg und der HM-Verlag aus 
Ahorn. 
 
Beschluss: 
Die Stadt Seßlach schließt zum 09.07.2020 einen Vertrag mit der LINUS WITTICH Medien KG, 91301 
Forchheim über die Herausgabe, Herstellung, Lieferung und Zustellung des Amts- und 
Mitteilungsblattes für die Stadt Seßlach. 
 

angenommen Ja 7  Nein 0  Anwesend 7 

9 Sonstiges 

9.1 Verlängerung des Pachtvertrages SV Heilgersdorf - Stadt Seßlach 

Die E-Mail des SV Heilgersdorf vom 17.06.2020 und der Pachtvertrag vom 06.04.2002 werden zum 
Bestandteil des Protokolls erklärt. 
 
Beschluss: 
Die Stadt Seßlach verlängert den Pachtvertrag zwischen dem SV Heilgersdorf und der Stadt gemäß 
dem Antrag des SV Heilgersdorf vom 17.06.2020 bis zum 30.06.2045. 
Alle weiteren Festsetzungen bleiben von der Laufzeitverlängerung unberührt. 
 

angenommen Ja 7  Nein 0  Anwesend 7 
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